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Atmung, sowie au der Hand von Diagnosetäfelchen Not- und Krawattcnverbände mit Aus-
schluß der Binden.

Zweiter Tag (Sonntag): Nachmittag 2—5 Uhr ('/I St. Pause) Bindcnverbände. —
Abends 7—9 Uhr Vortrag und praktische Übung über die Notverbände bei Knochenbrüchen
(Notmaterial).

Dritter Tag: Morgens 8—11 Uhr (>/« St. Pause) Transportübungen, Transport
von Hand und mit der Tragbahre; nachher Übungen an der Hand von Diagnosetäfelchcn,
wobei alle Verbandarten geübt wurden.

Der Besuch war höchst erfreulich; es beteiligten sich (von cirka 28 aktiven) 20—25
Mitglieder. Sämtliche Übungen wurden mit dem größten Eifer durchgeführt, was dem Kurs-
leiter für seine Mühe die beste Genugthuung sein konnte.

Da ungefähr gleichzeitig in Meiringen ein Anfängerkurs begonnen hatte, leitete daselbst
Herr Möckly auf Wunsch des dortigen KnrslciterS, Hrn. Dr. Rcnggli, eine Transportübung.

Eine gemeinsame Übung der Samaritervereine des Oberlandes und Oberhasles wird
für nächstes Frühjahr oder Sommer angestrebt und ist es zu wünschen, daß sie von Erfolg
begleitet werde, da eine solche Zusammenkunft den Corpsgeist nur stärken kann.

Dem Präsidenten der Sektion Jnnertkirchen, Hrn. Pfr. Lörtscher, danken wir von
Herzen für seine unermüdliche Thätigkeit und freundliches Entgegenkommen. tll-)-.

Aakberg. Sonntag den 3. Dez. 1893 fand hier eine gut besuchte Rcpetitionsübuug
statt. Herr Dr. Stellt hielt einen sehr anregenden Bortrag über Infektionskrankheiten
und Wachtmeister Maurer von Bern leitete die Vcrbandübungcn.

Die Sektion Aarwangen hat den Posten eines Kassiers und Sekretärs getrennt und
zum Kassier gewählt Herrn Otto Freudiger, Notar in Aarwangen.

^ WeizerWr Mîlliiir-Zllyêlijtshtrtin.

Mitteilungen des Gentratkennitees an die tit. Kàtinnen.
Nachdem dem Centralkomitee auf seine Einladung in Nr. 20 l. I. dieses Blattes, ange-

fertige Modelle von Etuis bis längstens 30. November l. I. an uns einzusenden, keine Folge
geleistet worden ist, hat dasselbe beschlossen, sich mit diesem Traktandnm nicht mehr zu bc-

fassen und es der nächsten Delegiertcnversammlung zn überlassen, allfälligc noch einlaufende
Modelle und bezügliche Mitteilungen zu beurteilen.

Die eingelangten Eingaben über die in unsern letzten Mitteilungen erwähnten unge-
bührlichcn Vorkommnisse zwischen Sanitätsoffizieren des 11. Regimentes und ihren Unter-
gcbcnen haben sich als unstichhaltig erwiesen, und möchten wir daher unsere Mitglieder er-
suchen, in solchen Angelegenheiten nur dann beim Centralkomitee vorstellig zu werden, wenn
die Klagen schriftlich begründet werden können.

Die neu angemeldete Sektion Glarns hat ihre definitiven Statuten noch nicht ein-

gegeben, jedenfalls aus dem Grunde, weil sie sich mit unsern vorgeschlagenen Änderungen in
Bezug auf die Einteilung ihrer Mitglieder nicht befreunden kann.

Dagegen konnten die revidierten Statuten der Sektion Bern mit einigen wenigen
Modifikationen, welche von ihr acceptiert wurden, genehmigt werden.

Bon Hrn. Dr. Gallati in Näfels ist die Gründung eines Militär-SanitätsvereinS
daselbst in Aussicht gestellt, und vom t!t. Vorstande des im Juni l. I. in Chaux-de-Fonds
gegründeten, bereits 30 Mann starken Militär-Sanitätsvercins sind wir um Zustellung der

Centralstatntcn und Mitteilung der Anfnahmsbcdingungen ersucht worden. Wir hoffen, Ihnen
in kurzer Zeit die Aufnahme dieser beiden Vereine in den Verband melden zu können.

Wir möchten den tit. Sektionsvorständcn in Erinnerung bringen, daß sämtliche die

Sektionen betreffende Inserate in unserm Organe unentgeltlich aufgenommen werden, und
sie deshalb ermuntern, von diesem Rechte zum Bekanntmachen bevorstehender Sitzungen und



n ^
Uebungen und der betreffenden Trclltandcn doch Gebrauch zu machen. Die Aufgabe der In-
serate für die folgende Nummer hat jcweilen längstens bis zum 8. und 24. des Monats zu

geschehen.

Ebenso möchten wir die tit. Sektionsvorstttude ersuchen, die ihnen mit Zuschrift vom
20. Dezember abhin für den 10. Januar künftig verlangten zwei Exemplare Jahresberichte
prompt einzusenden, um je ein Exemplar desselben rechtzeitig au den Herrn Oberfeldarzt gc-

langen lassen zu können.

Indem wir noch aufmerksam machen, daß wir beim Jahreswechsel keine Gratnlations-
karten versenden werden, entbieten wir Ihnen auf diesem Wege unsere herzlichsten Glücks-
und Segenswünsche fürs kommende Jahr.

Bern, den 26. Dezember 1893.

Namens des Centrâonntces des schweizerischen Mikitär-Sanitätsvereins,
Der Präsident: Der Sekretär:

E. Möckly, Feldweibcl. P. Nöthiger, Wärter.

»ê Kleine Iniin». -Dil»
Aus den Verhandlungen des schweizerischen Bundesrates. In der Sitzung vom

1. Dezember 1893 wurde n. a. nachfolgender Beschluß gefaßt:
„Das Lehrbuch für die SauitätSmannschaft wird an Vereine vom Roten Kreuz oder

an Samaritervercine zur Hälfte des ordentlichen Verkaufspreises desselben, somit für 60 Ct.,
abgegeben unter der Bedingung: I. daß die Bestellung entweder durch die Ccntraldirektion
des schwciz. Militär-SanitätSvcrcins (für Landstnrm-Sanitätsmannschaft), oder durch den

Ccntralvorstand des schweiz. Samariterbundcs erfolgt; 2. daß es sich um Bestellungen von
mindestens 20 Stück handelt."

Demnach haben Bestellungen von Lehrbüchern, welche gemäß vorstehendem Beschluß auf
den ermäßigten Preis Anspruch haben, nicht mehr wie bisher direkt bei der Druckschriften-
Verwaltung des schweiz. Oberkriegskommissariats, sondern durch Vermittlung der Central-
organe des Noten Kreuzes, MilitärsanitätsvereinS oder Samariterbundes zu erfolgen.

Es wird bei diesem Anlaß daran erinnert, daß das „Lehrbuch für die SanitätSmann-
schaft der schweiz. Armee" in allen drei Landessprachen erhältlich ist. Der vorciticrte Bundes-
ratsbcschluß kommt somit auch den Bereinen vom Roten Kreuz der welschen Schwciz zu gute
und vielleicht auch einmal denjenigen der italienischen Schweiz, wenn daselbst, worauf wir
jetzt noch kaum hoffen dürfen, auch einmal Vereine vom Roten Kreuz oder verwandte In-
Millionen entstehen.

üxtinlt lies lkelidenntions à eooseik keckviml. (Lsancs du 1" clecemdrc
1893.) Im conseil tedêral a tixs à la. mollis du clriklrs ordinaire, soil à 60 centimes par
exemplaire, ls prix cls veille, aux sociétés 6e la oraix rou^e on cls samaritains, cln ma-
miel pour les troupes sanitaires cls l'armss suisse. Cstts laveur est subordonnes aux
oonclitions suivantes:

1" Des oommanclss doivent se taire soit par la direction centrale cks la croix rougn,
soit par ls comité central de la société sanitaire militaire suisse (pour les troupes
sanitaires du landsturm), soit entin par ls comité central de la t'sdêration suisse
des samaritains;

2" (Prague commands devra comporter au moins vin^t exemplaires.
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